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Die Stadtverordneten beschlossen im öffentlichen Teil der Sitzung:

Beschluss Nr.: 2017/061
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spreewald)/
Lubin (Błota) beschließt die Ordnungsbehördliche Verordnung 
über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus Anlass von besonde-
ren Ereignissen an Sonntagen 2017 im Gemeindegebiet der Stadt 
Lübben (Spreewald)/Lubin (Błota).
Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

Die Stadtverordneten beschlossen im nichtöffentlichen Teil der Sitzung:

Beschluss Nr.: 2017/057
Das in dem Wohngebiet „Brunnenstraße“ an der öffentlichen Ver-
kehrsanlage „Am Wäldchen“ in Lübben (Spreewald)/Lubin (Błota) 
gelegene kommunale Grundstück Gemarkung Lübben, Flur 16, 
Flurstück 343 mit 821 m2 wird zu dem Zweck der Errichtung eines 
Wohngebäudes veräußert. Der Verkauf erfolgt zu dem Kaufpreis 
von 49.260,00 €, das entspricht 60,00 €/m2. Für die Finanzierung 
des Investitionsvorhabens wird die Belastungsvollmacht bis zur 
Höhe von 290.000,00 € bewilligt.
Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

Beschluss Nr.: 2017/062
Das in dem Wohngebiet „Brunnenstraße“ an der öffentlichen Ver-
kehrsanlage „Am Wäldchen“ in Lübben (Spreewald) gelegene kom-
munale Grundstück Gemarkung Lübben, Flur 16, Flurstück 348 mit 
860 m2 wird zu dem Zweck der Errichtung eines Wohngebäudes ver-
äußert. Der Verkauf erfolgt zu dem Kaufpreis von 51.600,00 €, das 
entspricht 60,00 €/m2. Für die Finanzierung des Investitionsvorha-
bens wird die Belastungsvollmacht bis zur Höhe von 240.000,00 € 
bewilligt.
Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

Beschluss Nr.: 2017/058
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spreewald) 
beschließt, das gemeindliche Einvernehmen zu folgendem Antrag 

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 27. Juli 2017

auf Vorbescheid zu versagen:
Vorhaben: Errichtung einer Lagerstätte für Brennholz und forst-
wirtschaftliche Geräte.
Der Beschluss wurde einstimmig bei zwei Stimmenthaltungen ge-
fasst.

Beschluss Nr.: 2017/059
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spreewald) 
beschließt, das gemeindliche Einvernehmen zu folgendem Antrag 
auf Vorbescheid zu versagen:
Vorhaben: Umbau /Erweiterung/ Zusammenlegung eines SB-
Marktes und Getränkehandels.
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei fünf Stimmenthaltungen ge-
fasst.

Ordnungsbehördliche Verordnung  
über das Offenhalten von Verkaufsstellen  

an Sonntagen 2017

Auf Grund der §§ 3 Abs. 1, 26 Abs. 1, 3 und 30 des Gesetzes über 
Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden -Ordnungsbehör-
dengesetz- (OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. 
August 1996 (GVBl.I/96, [Nr. 21], S.266), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 15 des Gesetzes vom 25. Januar 2016 (GVBl.I/16, [Nr. 5]) und § 
5 Abs. 1 des Brandenburgischen Ladenöffnungsgesetzes (BbgLöG) 
vom 27. November 2006 (GVBl.I/06, [Nr. 15], S.158) zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 25. April 2017 (GVBl.I/17, [Nr. 8]) erlässt 
die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spreewald)/
Lubin (Błota) in ihrer Sitzung am 27. Juli 2017 nachfolgende Ord-
nungsbehördliche Verordnung:

§ 1

Diese Verordnung gilt im Bereich der Stadt Lübben (Spreewald)/
Lubin (Błota) einschließlich ihrer Ortsteile.
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§ 2

An folgenden Sonn- oder Feiertagen dürfen Verkaufsstellen aus An-
lass von besonderen Ereignissen in der Zeit von 13:00 bis 20:00 Uhr 
geöffnet sein:
1. 20.08.2017  Messe LebensArt
2. 17.09.2017  Spreewaldfest
3. 03.12.2017  Adventsmarkt
4. 17.12.2017  Weihnachtlicher Kunstmarkt

§ 3

Die Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes, des Mutterschutzgeset-
zes, des Jugendarbeitsschutzgesetzes sowie die Beschäftigungszei-
ten gemäß § 10 BbgLöG sind zu beachten.
Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 12 BbgLöG geahndet werden.

§ 4

Diese ordnungsbehördliche Verordnung tritt eine Woche nach 
dem Tage ihrer Verkündung in Kraft.

Lübben (Spreewald), den 28.07.2017

Frank Neumann
stellv. Bürgermeister

Abstimmungsbekanntmachung  
über die Durchführung eines Volksbegehrens  
„Bürgernähe erhalten – Kreisreform stoppen“

Gemeinde: Stadt Lübben (Spreewald) 
Abstimmungsbehörde: Der Bürgermeister 
Stimmkreis: 28 

Die Vertreter der Volksinitiative „Bürgernähe erhalten – Kreisre-
form stoppen“ haben fristgemäß die Durchführung eines Volksbe-
gehrens verlangt. Die Landesregierung oder ein Drittel der Mitglie-
der des Landtages Brandenburg haben innerhalb der Frist des § 13 
Abs. 3 des Volksabstimmungsgesetzes (VAGBbg) keine Klage gegen 
die Zulässigkeit des Volksbegehrens anhängig gemacht. 
Das Volksbegehren kann durch alle stimmberechtigten Bürgerin-
nen und Bürger ab dem 
29. August 2017 bis zum 28. Februar 2018 
durch Eintragung in die amtlichen Eintragungslisten oder durch 
briefliche Eintragung auf den Eintragungsscheinen unterstützt 
werden. Gemäß § 17 Abs. 2 VAGBbg können die Bürgerinnen und 
Bürger ihr Eintragungsrecht durch Eintragung in die amtliche Ein-
tragungsliste nur bei der Abstimmungsbehörde der Gemeinde 
ausüben, in der sie ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre 
Hauptwohnung oder, sofern sie keine Wohnung in der Bundesre-
publik Deutschland haben, ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben; 
diese Bürgerinnen und Bürger können ihr Eintragungsrecht jedoch 
auch bei den zu Buchstabe A) angeführten weiteren Eintragungs-
stellen ausüben. 
Eintragungsberechtigt sind gemäß § 16 VAGBbg in Verbindung mit 
§§ 5 und 7 des Brandenburgischen Landeswahlgesetzes (BbgL-
WahlG) alle deutschen Bürgerinnen und Bürger, die zum Zeitpunkt 
der Eintragung oder spätestens am 28. Februar 2018 
- das 16. Lebensjahr vollendet haben, also vor dem 01. März 

2002 geboren sind, 
- seit mindestens einem Monat im Land Brandenburg ihren stän-

digen Wohnsitz oder, sofern sie keine Wohnung in der Bundes-
republik Deutschland haben, ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
haben sowie 

- nicht nach § 7 BbgLWahlG vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. 

A) Unterstützung des Volksbegehrens durch Eintragung in Eintra-
gungslisten 
Das Volksbegehren kann durch Eintragung in die ausliegenden Ein-
tragungslisten in den folgenden Eintragungsräumen der Abstim-
mungsbehörde (Nummer 1) bis Mittwoch, den 28. Februar 2018, 
16 Uhr unterstützt werden: 
lfd. Nummer Eintragungsstellen Eintragungszeiten 
1 Stadt Lübben (Spreewald) Mo. 08.00 Uhr – 
12.00 Uhr 
 Bürgerbüro Di. 09.00 Uhr – 
19.00 Uhr 
 Poststraße 5 Mi. 09.00 Uhr – 
14.00 Uhr 
 15907 Lübben (Spreewald) Do. 09.00 Uhr – 
17.00 Uhr
  Fr. 09.00 Uhr – 
14.00 Uhr 
Personen, die sich in die Eintragungslisten eintragen wollen, haben 
sich über ihre Person auszuweisen (§ 7 Abs. 1 Volksbegehrensver-
fahrensverordnung - VVVBbg). 
Wer sich in die Eintragungsliste einträgt, muss persönlich und 
handschriftlich unterzeichnen. Neben der Unterschrift sind Fami-
lienname, Vorname, Tag der Geburt, Wohnort und Wohnung, bei 
mehreren Wohnungen die Hauptwohnung oder gewöhnlicher Auf-
enthalt, sowie der Tag der Eintragung lesbar einzutragen (§ 18 Abs. 
1 VAGBbg i. V. m. § 8 Abs. 1 VVVBbg). Eine Eintragung kann nach  
§ 18 Abs. 2 VAGBbg nicht mehr zurückgenommen werden. 
Eintragungsberechtigte Personen, die wegen einer körperlichen 
Behinderung nicht in der Lage sind, die Eintragung selbst vorzuneh-
men und dies mit Hinweis auf ihre Behinderung zur Niederschrift 
erklären, werden von Amts wegen in die Eintragungsliste eingetra-
gen (§ 15 Abs. 2 Satz 2 VAGBbg i. V. m. § 8 Abs. 2 VVVBbg). 
Eintragungsberechtigte Personen, die wegen einer körperlichen 
Behinderung den Eintragungsraum nicht oder nur unter unzumut-
baren Schwierigkeiten aufsuchen können, können eine Person ih-
res Vertrauens (Hilfsperson) mit der Ausübung ihres Eintragungs-
rechts beauftragen. Hierfür ist der Hilfsperson eine entsprechende 
Vollmacht durch die eintragungsberechtigte Person auszustellen  
(§ 15 Abs. 2 Satz 2 VAGBbg i. V. m. § 7 Abs. 4 VVVBbg). 
B) Unterstützung des Volksbegehrens durch briefliche Eintragung 
Jeder Eintragungsberechtigte hat das Recht, auf Antrag das Volks-
begehren durch briefliche Eintragung zu unterstützen. Der Antrag 
kann von der eintragungsberechtigten Person selbst oder einer 
von ihr bevollmächtigten Person schriftlich, elektronisch (z. B. per  
E-Mail oder Fax) oder mündlich (zur Niederschrift) bei der Abstim-
mungsbehörde gestellt werden, in der die eintragungsberechtigte 
Person ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwoh-
nung, oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Bei der elektroni-
schen Antragstellung ist der Tag der Geburt der antragstellenden 
Person anzugeben (§ 15 Abs. 6 Satz 2 i. V. m. § 15 Abs. 2 Satz 2 
VAGBbg). Eine fernmündliche Antragstellung ist unzulässig. 
Die antragstellende Person kann sich bei der Antragstellung auch 
der Hilfe einer Person ihres Vertrauens (Hilfsperson) bedienen (§ 
15 Abs. 6 Satz 2 i. V. m. § 15 Abs. 2 Satz 2 VAGBbg). Eintragungs-
scheine können bis zwei Tage vor Ablauf der Eintragungsfrist, Mon-
tag den 26. Februar 2018, 16 Uhr, beantragt werden (§ 8a Abs. 5 
VVVBbg). 
Die für die briefliche Eintragung erforderlichen Unterlagen (Ein-
tragungsschein und Briefumschlag) wer- den der antragstellenden 
Person entgeltfrei übersandt. Die Eintragung muss persönlich voll-
zogen werden. Wer wegen einer körperlichen Behinderung nicht 
in der Lage ist, die briefliche Eintragung persönlich zu vollziehen, 
kann sich der Hilfe einer Person (Hilfsperson) bedienen (§ 15 Abs. 
6 Satz 2 i. V. m. § 15 Abs. 2 Satz 2 VAGBbg). Auf dem Eintragungs-
schein hat die eintragungsberechtigte Person oder die Hilfsperson 
gegenüber der Abstimmungsbehörde an Eides statt zu versichern, 
dass sie die Erklärung der Unterstützung des Volksbegehrens per-
sönlich oder nach dem erklärten Willen der eintragungsberechtig-
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ten Person abgegeben hat (§ 15 Abs. 7 VAGBbg). 
Bei der brieflichen Eintragung muss der Eintragungsberechtigte 
den Eintragungsschein so rechtzeitig an die auf dem amtlichen 
Briefumschlag angegebene Stelle absenden, dass der Eintragungs-
brief dort spätestens am 28. Februar 2018, 16 Uhr eingeht. Der 
Eintragungsbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. 
Der Eintragungsbrief kann auch bei der auf dem Briefumschlag an-
gegebenen Stelle abgegeben werden. Das verlangte Volksbegehren 
hat folgenden Wortlaut: 
„Bürgernähe erhalten – Kreisreform stoppen“ 
Wir, die Unterzeichner dieser Volksinitiative, wollen, dass unsere 
Landkreise und kreisfreien Städte in ihrem jetzigen Bestand erhal-
ten bleiben, um Bürgernähe zu gewährleisten. Der Landtag möge 
beschließen: 
I. Der Beschluss des Landtags Brandenburg vom 13. Juli 2016 

(Drucksache 6/4528-B – Entwurf des Leitbildes für die Verwal-
tungsstrukturreform 2019) wird hiermit aufgehoben. 

II. Die Landkreise Barnim, Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Havel-
land, Märkisch-Oderland, Oberhavel, Oberspreewald-Lausitz, 
Oder-Spree, Ostprignitz-Ruppin, Potsdam-Mittelmark, Prignitz, 
Spree-Neiße, Teltow-Fläming und Uckermark sowie die kreis-
freien Städte Brandenburg an der Havel, Cottbus, Frankfurt 
(Oder) und die Landeshauptstadt Potsdam bleiben in ihrem Be-
stand erhalten. Gebietsänderungen oder Einkreisungen sollen 
nicht gegen den Willen der bestehenden Landkreise und kreis-
freien Städten vollzogen werden. 

III. Die Landesregierung wird aufgefordert, ein Konzept zur Verbes-
serung der Leistungsfähigkeit der Kommunalverwaltungen mit-
tels interkommunaler Zusammenarbeit einschließlich der dazu 
erforderlichen Gesetzentwürfe vorzulegen. 

Namen und Anschriften der Vertreter und Stellvertreter: 
Vertreter: Stellvertreter: 
Hans Lange Marek Wöller-Beetz 
Glövziner Straße 1 Badestraße 17 
19357 Karstädt OT Premslin 17291 Prenzlau Prignitz 
 Uckermark 

Bernd Albers Klaus Rocher 
Falkenstraße 26b Kurze Straße 1 
14532 Stahnsdorf 15834 Rangsdorf OT Groß 
Machnow Potsdam-Mittelmark Teltow-Fläming 

Dr. Dietlind Tiemann Holger Kelch 
Neue Weinberge 21 Virchowstraße 7 
14776 Brandenburg an der Havel 03044 Cottbus 

Hans-Peter Goetz Olaf Klempert 
Wiesenstraße 17 Fürstenwalder Straße 1 
14513 Teltow 15848 Rietz-Neuendorf 
Potsdam-Mittelmark Oder-Spree 

Michael Oecknigk Daniel Mende 
Palombinistraße 30 Wahrenbrücker Straße 2a 
04916 Herzberg (Elster) 03253 Schönborn 
Elbe-Elster Elbe-Elster 

Lübben (Spreewald), den 31.07.2017 

in Vertretung

Wegweiser durch die Stadtverwaltung Lübben (Spreewald) / Lubin (Błota)
(alle Telefonnummern haben die Vorwahl 03546, sofern nicht anders angegeben)

Anschrift: Stadt Lübben (Spreewald) / Lubin (Błota)
  Poststr. 5
  15907 Lübben (Spreewald) / Lubin (Błota)

Postfach:  PF 1551 oder 1561, 
  15905 Lübben (Spreewald) / Lubin (Błota)

Zentrale:  Tel.: (03546) 79-0
Sprechzeiten  Bürgerbüro :
  Mo 8 – 12 Uhr
  Di 9 – 19 Uhr
  Mi/Fr 9 – 14 Uhr
  Do 9 – 17 Uhr
  Fachbereiche:
  Di 9 – 12 und 13 – 18 Uhr
  Do 9 – 12 und 13 – 15 Uhr
  Fr 9 – 12 Uhr

Internet:  http://www.luebben.de
E-Mail:  info@luebben.de

Bereich Bürgermeister
Bürgermeister  Tel. 79-2100
Sekretariat  Tel. 79-2101
   Fax:  79-2150
   buergermeister@luebben.de

Bürgerinitiative  Tel. 79-2100
„Tolerantes Lübben“ toleranz@luebben.de

Wirtschaftsförderung / Tel. 79-2105 
Fördermittelakquise wifoe@luebben.de 

Öffentlichkeitsarbeit Tel. 79-2102 
   pressestelle@luebben.de

Rechtsangelegenheiten/ Tel. 79-2103 
Beteiligungen/  rechtsamt@luebben.de
Versicherungen

Büro der Stadtverordneten- Tel. 79-2104 
versammlung /   stadtverordnete@luebben.de
Gemeindeorgane

Personalwesen  Tel. 79-2315 
   personalwesen@luebben.de

(Änderungen vorbehalten)

Weitere Einrichtungen
Mehrzweckhalle  Tel. 226804
   mehrzweckhalle@luebben.de
(Wettiner Str.)  Fax.  226805

Stadtentwässerung Lübben (Spreewald) - SEL
   Tel.  79- 2400/2409
   sel@luebben.de
   Bereitschaft: 170 / 911 83 85


